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Die Reinigung von Abwasser im Kanton Schwyz erfolgt meist unbemerkt in einer Grosskläranlage 
(ARA). In unserem Kanton ist der Grossteil der Bevölkerung am öffentlichen Kanalisationsnetz ange-
schlossen. Von dieser Möglichkeit ausgeschlossen sind meistens abgelegene Bauernhöfe, Wohnhäu-
ser, Ferienhäuser, usw. In diesen Gebieten wurde das anfallende Abwasser in der Regel zusammen 
mit der Hofgülle landwirtschaftlich verwertet. Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft und 
die damit verbundene Umnutzung von Bauernbetrieben müssen vermehrt Liegenschaften ihr Abwas-
ser behandeln. Im optimalen Fall wird dabei der Anschluss an die öffentliche Kanalisation gewählt. 
Ist ein Anschluss von einzelnen Liegenschaften oder Häusergruppen an die öffentliche Kanalisation 
nicht zumutbar oder nicht zweckmässig, muss das verschmutzte Abwasser auf eine andere Art gerei-
nigt werden. 
Kleinkläranlagen (KLARA) sind dabei oft eine geeignete Alternative (Entscheidungsgrundlagen für 
die Wahl eines geeigneten Verfahrens sind die „GEP-Wegleitung, Gemeindeübergreifende Generelle 
Entwässerungsplanung“ (AfU, 2016) sowie der VSA-Leitfaden „Abwasser im ländlichen Raum“ (VSA, 
2005)). 
 

Bewilligungsverfahren 

Vor dem Bau einer Kleinkläranlage ist ein 
Nachweis vorzulegen, dass der Anschluss an 
die öffentliche Kanalisation nicht zumutbar 
ist. Für eine Kleinkläranlage ist ein entspre-
chendes Bauprojekt als Baugesuch mit folgen-
den Unterlagen bei der Gemeinde einzu-
reichen: 

 Vollständig ausgefüllte Gesuchsformulare. 

 Nachweis, dass der Anschluss an die öffent-
liche Kanalisation nicht zumutbar ist (Kos-
tenschätzung für den Kanalisationsan-
schluss). 

 Situationsplan mit genauem Standort der 
KLARA inkl. Angabe über den Ort der Ver-
sickerung oder die Einleitung des gereinig-
ten Abwassers in nahe Vorfluter. 

 Detailplan, Prinzipschema, Datenblatt und 
Dimensionierungsgrundlagen der Kleinklär-
anlage. 

 Unterzeichneter Service-Vertrag, welcher 
spätestens ab der Bauabnahme aktiv wird. 

 Angabe über Entsorgungsart und –ort des 
Klärschlamms der Abwasseranlage. 
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Anforderungen an die Beschaffenheit des ge-
reinigten Abwassers 

Die Anforderungen für Abwasser aus Abwasser-
reinigungsanlagen mit weniger als 200 Ein-
wohnergleichwerten (Kleinkläranlagen) legt ge-
mäss Anhang 3 der eidgenössischen Gewäs-
serschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) 
die Behörde im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse fest. Der Ab-
lauf der Kläranlage wird in der Regel in einen 
Vorfluter eingeleitet oder über die belebte Bo-
denzone oberflächlich versickert. Als Grund-
satz gilt, dass das abgeleitete Abwasser das 
Gewässer (Vorfluter, Grundwasser), in welches 
es eingeleitet wird, nicht beeinträchtigen darf. 
Konkret bedeutet dies, dass die im Anhang 2 
GSchV festgelegten Anforderungen an die 
Wasserqualität unterhalb der Abwassereinlei-
tung eingehalten sein müssen. Die maximal 
zulässige Restverschmutzung des Abwassers 
von Neu-Anlagen wird in der Einleitbewilligung 
vom Amt für Gewässer (AfG) festgelegt. 
 

Betrieb und Unterhalt der Anlage 

Ob eine Anlage befriedigend funktioniert, 
hängt zu einem wesentlichen Teil von einer re-
gelmässigen und kompetenten Betreuung ab. 
Gemäss Artikel 15 Gewässerschutzgesetz 
(GSchG, SR 814.20) haben die Inhaber von 
Abwasseranlagen dafür zu sorgen, dass diese 
sachgemäss bedient, gewartet und unterhalten 
werden. Die Funktionstüchtigkeit der Anlage 
muss regelmässig überprüft werden. Unabhän-
gig vom Typ der Anlage sind für einen einwand-
freien Betrieb folgende Grundsätze zu beach-
ten: 

 Für den Betrieb der Anlage ist eine verant-
wortliche Person zu bezeichnen. Dieser Per-
son obliegt die Betreuung und Überwa-
chung der Anlage. 

 Die Kläranlage ist nach den Vorschriften der 
Lieferfirma zu betreiben und zu warten. 

 Die Funktionstüchtigkeit ist mindestens 
monatlich durch den Anlagenbetreiber oder 
Betreuer visuell zu überprüfen. Die Ergeb-
nisse der Prüfungen, sowie die ausgeführ-
ten Wartungsarbeiten sind in einem Be-
triebsjournal festzuhalten. Das Betriebs-
journal ist für den Servicemonteur bei der 
jährlichen Servicekontrolle der Anlage be-
reitzuhalten sowie dem AfG auf Verlangen 

vorzulegen.Mit der Betriebsbewilligung wird 
verlangt, dass mit einer Fachfirma ein Ser-
vicevertrag abgeschlossen wird, welcher 
auch die erforderlichen Anlagenkontrollen 
gemäss Abschnitt “Überwachung der An-
lage” einschliesst. Ein Sercievertrag ersetzt 
die eigene Betreuung der Anlage aber nicht! 

 Störungen im Betrieb der Anlage sind un-
verzüglich zu beheben. Ausserordentliche 
Ereignisse, die dazu führen, dass die vor-
schriftsgemässe Einleitung des Abwassers 
nicht mehr möglich sind, sind dem AfG so-
fort zu melden. 

 Der anfallende Überschussschlamm ist auf 
Weisung des Servicetechnikers oder Kan-
tons fachgerecht zu entsorgen. Es ist dabei 
zu beachten, dass ein Schlammrest zur Auf-
rechterhaltung der biologischen Abbaupro-
zesse belassen wird und das entnommene 
Schlammvolumen mit Wasser aufgefüllt 
wird. 

 Der anfallende Schlamm ist unter Beach-
tung der Vorschriften der Chemikalien-Risi-
koreduktions-Verordnung (ChemRRV, 
SR 814.81) auf eine öffentliche Kläranlage 
(ARA) zu entsorgen. Die Entsorgung ist im 
Betriebsjournal festzuhalten. Ein landwirt-
schaftlicher Austrag der Rückstände aus ei-
ner Kleinkläranlage ist nur in Ausnahmefäl-
len zulässig. 

 Es ist auf eine gute Durchlüftung der An-
lage zu achten, damit bei Unterhaltsarbei-
ten Unfälle durch Gase oder Dämpfe ver-
mieden werden können. 

 Wartungsarbeiten in Schächten, Gruben 
und Kanälen dürfen nur unter Überwa-
chung durch eine zweite Person durchge-
führt werden. Bei jedem Einstieg in enge 
Räume (Schächte, etc.) muss von einer ge-
fährlichen Atmosphäre (giftige oder explo-
sive Gase) ausgegangen werden. Es sind die 
entsprechenden Schutzmassnahmen vorzu-
sehen. 

 

Überwachung der Anlage 

In Anwendung von Artikel 15 GSchG ist es pri-
mär Aufgabe des Betreibers, die Funktion der 
Kläranlage zu überwachen (Eigenüberwa-
chung). Nebst der laufenden Überprüfung der 
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Funktionstüchtigkeit durch den Anlagebe-
treuer muss periodisch kontrolliert werden, ob 
die festgelegten Ablaufwerte eingehalten wer-
den. Diese Messungen können nicht durch den 
Anlagebetreuer ausgeführt werden und sind 
deshalb bei einer anerkannten Fachfirma für 
Kläranlagen, im Rahmen eines Wartungsver-
trages in Auftrag zu geben. Die Anlage ist im 
Minimum jährlich auf folgende Parameter zu 
untersuchen: 

 Sauberkeit, Wartung und technischer Zu-
stand der Anlage 

 Geruch, Aussehen des Ablaufs 

 Wasserqualität des Ablaufs, Durchsichtig-
keit, pH-Wert, Ammonium-Stickstoff, che-
mischer Sauerstoffbedarf, Temperatur 

 Aussehen, Absetzvolumen, Sauerstoffgeh-
alt des Belebtschlamms 

 
Die Analyserapporte sind dem AfG einmal jähr-
lich zur Einsicht zuzustellen. Andernfalls er-
folgt eine kostenpflichtige amtliche Kontrolle 
der Anlage. 
 

Richtwerte des gereinigten Abwassers 

Richtwerte an die Qualität des Ausflusses aus 
Kleinkläranlagen (KLARA) im Kanton Schwyz: 

 Durchsichtigkeit nach Snellen: 
> 30 cm 

 Ammonium-Stickstoff (NH4-N): 
< 3 mg/l 

 Chemischer Sauersotffbedarf (CSB): 
≤ 70 mg/l 
oder Biochemischer Sauerstoffbedarf 
(BSB5): 20 mg/l 

 pH-Wert: 
6.5 – 9.0 

 Abwassertemperatur: 
ideal 10 – 20 °C 

 

Ungeeignete Abwässer 

 Die Zuleitung von unverschmutztem Abwas-
ser, wie zum Beispiel Kühlwasser oder Me-
teorwasser führt zu einer Verkürzung der 
Aufenthaltszeit des verschmutzten Abwas-
sers in der Kläranlage und somit zu einer 
unerwünschten Verminderung der Reini-
gungsleistung. 

 Landwirtschaftliche Abgänge wie Gülle, 
Miststock- und Futtersilosäfte belasten die 
Anlage übermässig stark. Diese sind separat 
zu sammeln und landwirtschaftlich zu ver-
werten. 

 Molke oder Schotte sind Wertstoffe. Der 
hohe Nährstoffgehalt belastet die Anlage 
stark. 

 Die Ableitung grösserer Mengen Fett aus 
Gastgewerbeküchen beeinträchtigt die 
Funktion der Kläranlage, sowie der Kanali-
sation (Ablagerungen). In erster Priorität ist 
darauf zu achten, dass kein Fett oder Öl in 
die Kanalisation abgeleitet wird. Bei grösse-
ren Gastgewerbebetrieben muss ein Fett-
abscheider eingebaut werden. 

 Grundsätzlich reagieren Kleinkläranlagen 
empfindlicher als kommunale Anlagen auf 
Substanzen, die die biologischen Abbau-
prozesse hemmen oder giftig wirken. Leiten 
Sie nur das ein, was Sie an Reinigungsmit-
tel frei im Handel kaufen können. 

 Das Merkblatt zur Liegenschaftsentwässe-
rung des Vereins Saubere Abwasser Schwyz 
zeigt eine Übersicht, was in eine Kanalisa-
tion und Abwasserreinigungsanlage gehört 
und was nicht, insbesondere gehören nicht 
in eine KLARA: 
 

- Hygienetücher (reissfeste Feuchttücher)her) 

- Essensreste 

- Öle, Fette 

- Textilien (z.B. Nylonstrümpfe) 

- Desinfektionsmittel (z.B. Javelwasser) 

- Abfälle 

- Farbstoffe (z.B. Farben, Lacke) 

- Giftstoffe, Medikamente 

- Toilettenartikel (z.B. Wattestäbchen) 

- WC-Steine 

- Hygieneartikel (z.B. Binden, Kondome) 

- Wegwerfwindeln 

- Zigaretten 
-  
-  
 
 
 
 
-  

 

 

Beratung 

Das AfG steht für fachliche Beratungen zur 
Verfügung. Anlagespezifische Fragen sind an 
die Lieferfirma zu richten. 


